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Bekanntmachungen für den Kreis Calw
Lebensmittelzuteilung

im Monat Dezember 1946
Laut Kartenerlaß des Landesernäh¬

rungsamtes kann auf dfe Lebensmittel¬
karten für den Monat Dezember 194G
bezogen werden:
Ftir die Zeit vom 1. bis 15. Dez. 1946:

Brot
Normalverbraucher, TSV. in Butter und

TSV. in Fleisch
Klstk. von 0—3 Jahren auf Abschnitt

1 und 2 je 500; 3 150 g (zusammen
1150 g)

Klk. von 3—6 Jahren auf Abschnitt 1
und 2 je 1000g; 3 500 g (zusammen
2500 gj

Kdr. von 6—10 Jahren auf Abschnitt 1
bis 3 je 1000g (zusammen 3000 g)

Jgd . von 10—18 Jahren auf Abschnitt
1 bis 3 je 1000g (zusammen 3000 g)

Erwachsene über IS Jahre auf Abschn.
1 und 2 je 1000 g; 3 500 g; Klein-
absehnilte 500 g (zusammen 3000 g)

Schwerarbeiter 1. Kat. auf Abschnitt 1
500g; 2 250g (zusammen 750 g)

Waldarbeiter 2. Kat. auf Abschnitt 1

Sprechtage des Landratsamtes
in Neuenbürg und Nagold

Mit Rücksicht auf die winterlichen
Verkekrssehwierigkeiten wird das
Landratsamt versuchsweise folgende
Sprechtage abhalten:
am Dienstag , 10. Dezember,  vor¬

mittags 8.30 bis 12 Uhr und von
14 bis 17 Uhr im Rathaus Neuen¬
bürg,

am Donnerstag , 12. Dezember,
vormittags 8.30 bis 12 Uhr und von
14 bis 17 Uhr im Rathaus Nagold.
Es sind Sachbearbeiter der staat¬

lichen Verwaltung , des Kreisernäh¬
rungsamtes und des Kreis Wirtschafts¬
amtes anwesend.

Landratsamt Calw.

Verlegung des Kreiswirtschaftsanitcs
Das Kreiswirtschaftsamt hat seine

Diensträume nach Marktplatz Nr. 14
im Hause der Volksbank Calw, 1.Stock,
verlegt . Bezugscheinausgabestelle jetzt
Marktplatz Nr. 15 (Haus Niethammer).

Landratsamt.

bis 3 je 500 g; 4 400 g (zusammen
1900 g)

Schwerstarbeiter 3. Kat. auf Abschnitt
1 bis 3 je 1000g; 4 500 g (zusammen
3500 g)

Werdende und stillende Mütter auf Ab¬
schnitt 421 750g (zusammen 750 g)

Brotkarten SV (für Selbstversorger)
auf Abschnitt 401 2000g; 402 bis 407
je 1000g (zus. 8000g).

Fleisch
Normalverbraucher, TSV in Butter

und TSV in Getreide
Klstk. von 0—3 Jahren auf Abschnitt

8 und 9 je 50 g (zusammen 100 g)
Klk. von 3—6 Jahren auf Abschnitt 8

bis 10 je 50 g (zusammen 150 g)
Kdr. von 6—10 Jahren auf Abschnitt 8

und 9 je 100g (zusammen 200 g)
•Jgd. von 10—18 Jahren auf Abschnitt

8 und 9 je 100g; 10 150g (zusammen
350 g)

Erwachsene über 18 Jahre auf Abschn.
8 find 9 je 100g; 10 50 g (zus. 250 g)

Schwerarbeiter 1. Kat. auf Abschnitt
VO 50 g (zusammen 50 g)

Waldarbeiter 2. Kat. auf Abschnitt VO,
VK, VG je 100g (zusammen 300 g)

Schwerstarbeiter 3 Kat. auf Abschnitt
VE, VG, VK je 100 g; VO 80 g (zu¬
sammen 38Ö g)

Werdende und stillende Mütter auf Ab¬
schnitt 423 100 g.

Vollmilch
Auf den Bestellabschnitt der Voll¬

milchkarte der
Klstk. von 0—3 Jahren tägl . % Liter
Klk. von 3—6 Jahren tägl . Vi Liter
Kdr. von 6—10 Jahren tägl . % Liter
Jgd . von 10—18 Jahren tägl . % Liter
Werdende und stillende Mütter tägl.

% Liter.
Calw, 28. November 1946.

Kreisernährungsamt/

Zuckerausgabe für Monat November
1. Bezugsberechtigte, Rationssätze

und Bezugsabschnitte.
Für Monat November 1946 erhalten

Zucker:
Kinder von 0 bis 3 Jahre 1250g t
Kinder von 3 bis 6 Jahre 750 g
Jgdl, von 6 bis 10 Jahre 750g
Jgdl , von 10 bis 18 Jahre 750 g
Erwachsene über 18 Jahre 450 g

je auf Abschn. 38 bzw. 300 der No¬
vember-Lebensmittelkarte

Schwerarbeiter 1. Kat. 100g
Schwerarbeiter 2. Kat. 200 g
Schwerstarbeiter 3. Kat. 450 g

je auf Zulagekarte November Ab¬
schnitt A

Werdende und stillende Mütter 450 g
auf Zulagekarte November, Abschn.
429.

Aufforderung zur Weiterversteuerung
der Kraftfahrzeuge

Die Gültigkeitsdauer aller Kraft¬
fahrzeugsteuerkarten läuft am 31. De¬
zember 1946 ab. Die Kraftfahrzeughal¬
ter werden hiermit aufgefordert , die
Weiterversleuerung ihrer Kraftfahr¬
zeuge rechtzeitig vorzunehmen. Die
Kraftfahrzeugsteuer ist für das ganze
Kalenderjahr 1947 im voraus zu ent¬
richten. Zur Vermeidung längeren
Wartens bei der Kraftfahrzeugsteuer¬
stelle des Finanzamts werden die
Kraftfahrzeughalter mit den Anfangs¬
buchstaben A—L in der Zeit vom 9. bis
13. Dezember 1946, M—Z in der Zeit
vom 16. bis 20. Dezember 1946, je vor¬
mittags von 8 bis 12 Uhr, bevorzugt ab¬
gefertigt . Die Weiterversteuerung kann
unter gleichzeitiger Ueberweisung des

fälligen Jahressteuerbetrags an die zu¬
ständigen Finanzkassen auch schrift¬
lich beantragt werden. Auf dem Ueber-
weisungsabschnitt ist die Kenrtzeiehen-
nummer des zu versteuernden Kraft¬
fahrzeugs anzugeben.

Wer die Weiterversteuerung nicht
oder nicht rechtzeitig vornimmt, hat
Festsetzung und Beitreibung der Kraft¬
fahrzeugsteuer einschl. Verspätungs¬
zuschlägen, außerdem die Einziehung
des Kraftfahrzeugscheins und des
Kennzeichens zu gewärtigen.

3. Dezember 1946.

Die Finanzämter
Hirsau und Neuenbürg.



Vorbesteli verfahren im Monat Dezember 19462. Bezug durch den Verbraucher.
a) Vom Verbraucher kann der Zuk-

ker für November 1946 nur bei dem
Kleinverteiler bezogen werden, bei
welchem er seinen Vorbestellabschnitt
an der Oktober-Lebensmittelkarte, ab¬
trennen ließ. Beim Einkauf des Zuk-
kers muß die Lebensmittelkarte für Ok¬
tober und für November dem Klein¬
verteiler vorgelegt werden. An der No¬
vember-Lebensmittelkarte bzw. Zulage¬
karte wird der Bezugsabschnitt (Zif¬
fer 1) abgetrennt . Die Kleinverteiler
dürfen nur die Kunden beliefern, die
bei ihnen im Oktober den Zucker für
Novetnber vorbestellten.

b) Ist im Oktober 1946 durch den Ver¬
braucher durch irgendwelche Umstände
keine Vorbestellung erfolgt , so habep
die Kleinverteiler die nach träglieh ein¬
gegangenen Vorbestellabschnitte Okto¬
ber dem Bürgermeisteramt abzugeben
unter Angabe des Großverteilers , bei
dem der Zuckerbezug erfolgt . Eine Be¬
lieferung der nachträglich eingereich¬ten Vorbestellabsehnitte Oktober für
Zucker darf erst nach Weisung des
Kreisernährungsamtes erfogen.

3. Die Kleinverteiler werden tjber die
weiteren Einzelheiten von den Bürger¬
meisterämtern unterrichtet.

4. Der Aufruf des Zuckers erfolgt
durch die Bürgermeisterämter , sobald
der Zucker vom Großverteiler örtlich
^restlos angeliefert ist Der örtliche
Aufruf ist durch die Verbraucher ab¬
zuwarten.

Calw, 22. November 1946.
Kreisernährungsamt.

Teigwarenausgabe für November 1946
an Schwerarbeiter

1. Es erhalten für November 1946 auf
Abschnitt DA der Schwerarbeiter-Zu¬
lagekarte an Teigwaren:
Schwerarbeiter 1. Kategorie 250 Gramm

„ 2. Kategorie 250 Gramm
„ 3. Kategorie 500 Gramm

2. Die Teigwaren sind bei dem Klein¬
verteiler zu beziehen, bei welchem die
Vorbestellabsehnitte Novenjber für
Teigwaren an Schwerarbeiter abgege¬
ben wurden.

3. Hat der Inhaber einer Sclnver-

Kartoffel-Reisemarkeu
Mit sofortiger Wirkung gelten nur

noch Kartoffelreisemarken in grüner
Farbe , Ausgabe August 1946. Alle an¬
deren Kartoffel -Reisemarken haben
ihre Gültigkeit verloren und dürfen
nicht mehr angenommen werden. Ein
Umtausch von alten Kartoffel-Reise¬
marken in jetzt gültige ist nicht mög¬
lich.

Calw, 22 November 1946.
Kreisernährungsamt.

1. Die Vorbestellabsehnitte an den
Lebensmittelkarten Dezember für die
Januar -Ration sind in der Zeit vom
1. Dezember bis 12. Dezember 1946
durch die Verbraucher bei den Klein¬
verteilern abzugeben.

2. Die Einrichtungen mit Gemein¬
schaftsverpflegungen (Krankenhäuser,
Altersheime usw.) werden darauf auf¬
merksam gemacht, sich die vorgeschrie¬
benen Bescheinigungen über ihre Be¬
legungsstärke von den Bürgermeister¬
ämtern ausstellen zu lassen Diese Be¬
scheinigungen sind einem Kleinvertei¬
ler ebenfalls in der Zeit vom 1. Dezem¬
ber bis 12. Dezember 1946 zu über¬
geben. Der Kleinverteiler hat solche
Bescheinigungen mit seinen Voi'bestell-
abschnitten (vgl. Ziffer 3) dem Bür¬
germeisteramt vorzulegen, damit die
bescheinigten Personenzahlen mitge¬
rechnet werden.

Für \ die Krankenanstalten des Krei-V
ses Calw stellt das Kreisernährungs-
amt die Bescheinigungen aus.

3. Von den Kleinverteilern sind bis
spätestens 18. Dezember 1946 die bei
ihnen abgegebenen und von ihnen auf¬
zuklebenden Vorbestellabsehnitte. ge¬
trennt nach Warenarten und Alters¬
klassen. beim Bürgermeisteramt (ört¬
liche Kartenausgabestelle ) abzugeben.
Mitabzugeben sind die Bescheinigun¬
gen nach Ziffer 2 dieser Bekannt¬
machung.

4. Die Bürgermeisterämter erteilen
den Kleinverteilern bis spätestens 22.
Dezember 1946 die Empfangsbescheini¬
gungen über die abgeliei'erten Vor¬
bestellabschnitte; Runderlaß Nr. 436
vom 28. September 1946.

5. Diese Empfangsbescheinigungen
müssen von den Kleinverteilern späte-

arbeiterzulagekarte Monat November
seine Teigwaren im November nicht
vorbestellt, so hat er den Bezugsab¬
schnitt DA bei einem F nverteiler
abtrenuen zu lassen. Der . . .einvertei-
ler bringt auf der Rückseite der Zu¬
lagekarte seinen Firmenstempel an und
beliefert den Bezugsberechtigten nach
Erhalt der Ware . Die Ziffer 3 gilt nur.
wenn im November keine Vorbestellung
der Teigwaren auf die Schwerarbeiter¬
zulagekarte erfolgt ist.

4. Den Bürgermeisterämtern geht
wegen der Ausstellung der Bezug¬
scheine ein Erlaß des Kreisernäh¬
rungsamtes zu Apf Grund dieses Er¬
lasses werden die Kleinverteiler von
den Bürgermeisterämtern (örtl . Kar¬
tenausgabestellen) unterrichtet.

5. Ein Bezug der Teigwaren kann
erfolgen, sobald sie örtlich aufgerufen
sind.

Calw 22. November 1946.
K r e i s e r n ä h r u n g s a mt.

stens am 24. Dezember 1946 — äußer¬
ster Termin — ihrem Großverteiler
eingereicht sein.

6. Die Großverteiler fertigen eine
Gesamtzusammenstellung der bei ihnen
eingegangenen Bescheinigungen, ge¬
trennt nach Warenarten und Alters¬
klassen. Der Termin für die Vorlage
der Gesamtzusammenstellung durch die
Großverteiler beim Kreisernährungs¬
amt wird auf 28. Dezember 1946 fest¬
gesetzt.

7. Wer seine Vorbestellabsehnitte
nicht oder nicht rechtzeitig abgibt,
kann später beim Aufruf die Ware
nicht erhalten . Im Interesse einer rei¬
bungslosen Abwicklung des Vorbestell¬
verfahrens müssen die gestellten Ter¬
mine eingehaltbn werden. Die Klein¬
verteiler werden besonders gebeten,
ihre Kundschaft auf die rechtzeitige
und vollständige Abgabe der Vorbe-
stellabsclinitte hinzuweisen.

8. Die im Dezember 1946 abgegebenen
Vorbestellabsehnitte berechtigen zum
Einkauf der Lebensmittel, welche für
den Monat Januar 1947 aufgerufen
werden. Wenn für Januar 1947 die vor¬
bestellten Lebensmittel aufgerufen
werden, so ist die Lebensmittelkarte
Dezember 1946 zusammen mit der Le¬
bensmittelkarte Januar 1947 beim Klein-
vcrteiler zur Belieferung vorzuzeigen.

9. Tm Monat November sind die Le¬
bensmittel für Dezember 1946 vor¬
bestellt worden. Bei Aufruf der vor¬
bestellten Lebensmittel für Dezember
muß dem Kleinverteiler die Lebensmit¬
telkarte November und Dezember vor¬
gelegt werden.

Calw. 28. November 1946.

Zuchtviehabsatzveranstaltung
mit Sonderkörung für Bullen

Der Württ . Fleckviehzuchtverband
für den Sülchgau, Geschäftsstellen Her¬
renberg irnd Unterjesingen bei Tübin¬
gen, führt Mitte Januar 1947 eine
Zuchtviehabsatzveranstaltung verbun¬
den mit einer Sonderkörung für Bullen
in Herrenberg durch. Die demeinden,
die bis dahin Bedarf an Jungbullen
haben, werden aufgefordert , diesen bis
spätestens 15. 12. 1946 schriftlich bei
einer der Geschäftsstellen anzumelden.
Die rechtzeitige Anmeldung ist wegen
der Zustellung der Einladungspapiere
von Wichtigkeit.

Die Mitglieder der Viehzuchtvereine,
die verkaufsfähige Jungfarren haben,
werden zwecks Anmeldung der Tiere
auf die entsprechende Veröffentlichung
im Württ . Wochenblatt für Landwirt¬
schaft hingewiesen.

Erlöschen der Pferderäude
j Die Pferderäude in Wiirzbach ist er-1loschen. Landratsamt.

Kreisernährungsamt.



Verfütterungsverbot für Kartoffeln,
Kohlrüben und Hülsenfrüchte

Auf Grund des § 22 Abs. 2 der Ver¬
ordnung über die öffentliche Bewirt¬
schaftung von landwirtschaftlichen Er¬
zeugnissen vom 27. 8. 1939 (Reichs¬
gesetzblatt I, S. 1521) wird angeordnet:

§ 1
Kartoffeln , weiße und gelbe Kohl¬

rüben und Hülsenfrüchte, sowie Er¬
zeugnisse (lieraus dürfen weder vom
Erzeuger noch von anderen zu Futter¬
zwecken, auch nicht für Schweine und
Kleintiere , verwendet oder mit anderen
Futtermitteln vermischt oder zu Fut¬
terzwecken verarbeitet werden und
dürfen zu Futterzwecken nicht ge¬
kauft . erworben, verkauft , veräußert
oder sonst in Verkehr gebracht werden.

§ 2
Die Verarbeitung von Kartoffeln je¬

der Art zu Brennzwecken ist verboten.
§ 3

Die Vorschriften des § 1 gelten nicht
für ausgesprochene Futterkartoffeln
und für Peluschken, Bitter- und Süß¬
lupinen, sowie Sommer- undi Winter-
wicken. Als ausgesprochene Futterkar¬
toffeln gelten Kartoffeln mit einem
größten Durchmesser von 2 cm. ferner
stark beschädigte oder angekrankte
und zum menschlichen Genuß nicht
mehr geeignete Kartoffeln.

§ 4
Die Kreisernährungsämter können

Ausnahmen von dem Verbot des § 1
für Hülsenfrüchte, die nachweislich
zum menschlichen Genuß nicht geeig¬
net sind, sowie für Kohlrüben zulassen.

§ 5
Zuwiderhandlungen gegen diese An¬

ordnung werden nach der Verbrauchs¬
regelungsstrafverordnung bestraft , so¬
weit nicht die Vorschriften des Brannt¬
weinmonopolgesetzes einehöhere Strafe
vorsehen.

Tübingen, 22. November 1946.
Landesernäh rungsamt.

Dr. Weiß.

Erfassung und Verarbeitung von
Bucheckern

Die Landesdirekticn der Wirtschaft,
Abteilung Landwirtschaft und Ernäh¬
rung in Tübingen, hat im Einverneh¬
men mit der französischen Militärregie¬
rung genehmigt, daß jeder Sammler bei
der Ablieferung von 6 kg trockener
Bucheckern 1 Liter Bucheckernöl oder
von 10 kg waldfrischer Bucheckern
1 Liter Bucheekernöl ohne Anrechnung
auf die normale Fettration und ohne
Bezahlung erhält . Werden Bucheckern
nicht ganz trocken angeliefert , ist die
'Annahmestelle verpflichtet, dem höhe¬
ren Wassergehalt entsprechend einen
Umrechnungssatz für Oel festzulegen.
Für die Erfassung der gesammelten
Bucheckern und für die Abgabe des

%

Spenden für unsere Kriegsgefangenen
Gesellschaft für Gesundheitsfürsorge

und Kricgsgcfaugenendienst
Spendet Sachwerte

zu Paketen für unsere  Kriegs¬
gefangenen!

Wir wollen im Kreis Calw — wie es
auch anderwärts geschieht — den
Kriegsgefangenen in französischen und
amerikanischen Lagern in Frankreich
und in der britischen , amerikanischen
und französischen Zone, die aus dem
Kreis stammen, sowie den deutschen
Kriegsgefangenen, die im Kreis be¬
schäftigt sind oder sich noch hier auf¬
halten, eine Weihnachtsfreude bereiten.
Zu diesem Zweck sind vor allem von
den Angehörigen die Anschriften
der in Frage kommenden Kriegsgefan¬
genen bei den Bürgermeisterämtern
alsbald abzugeben Ferner wird um
Sachspenden  für die Pakete ge¬
beten, wie: haltbares Gebäck, Dörrobst,
Bucheckern, Rauchwaren, Zigaretten¬
papier, Feuersteine , ferner Socken,
Handschuhe, Hausschuhe, Unterwäsche,
Pullover , Winterschuhe, Mützen, Ta¬
schentücher, Waschlappen, Seife, Bür¬
sten, Rasierpinsel , Zahnpasta, Kämme,
Fußpuder , Nähzeug, Stopfgarn,Knöpfe,
Bleistifte, Notizbücher, Kalender, doch
auch Packmaterial wie Schachteln
(über 20 mal 30 cm), Packpapier , Bind¬
faden. Was unsere Kriegsgefangenen
am Nötigsten gebrauchen, weiß man in
allen Familien am besten.

Diese Spenden wollen ebenfalls bei
den Herrn Bürgermeistern abgegeben
werden, welche in einem Erlaß des
Staatssekretariats , Landesdirektion des
Innern, Abt. Wohlfahrtswesen, Tübin¬
gen, durch das Landratsamt Calw un¬
terrichtet wurden. Die 3 weiteren Ver¬
bände der freien Wohlfahrtspflege im
Kreis wurden in dem Erlaß ebenfalls
um Unterstützung gebeten. Die einge¬
gangenen Anschriften der Kriegsge¬
fangenen sind raschestens von den Bür¬
germeisterämtern des ehemaligen Krei¬
ses Nagold an Frl . Emmi Wimmel, Na¬
gold, Freudenstädter Str. 59, des ehe¬
maligen Kreises Neuenbürg an Herrn
J . Schäfer, Kassenleiter des Kreis-Ko¬
mitees. Wildbad. König-Karl-Str. 59,
des ehemaligen Kreises Calw an die

Geschäftsstelle des Kreis-Komitee Calw,
Landratsamt, Zimmer 15, einzusenden,
wohin auch anschließend die Spenden
(gut verpackt) gesandt werden sollen.

In den 3 Städten sind 0 rtskomi-
t e e s zu bilden, welche die weiteren
Arbeiten übernehmen. Die aktiven Mit¬
glieder der Sanitätskolounen (m) und
(w) in allen Gemeinden des Kreises
werden zur tatkräftigen Unterstützung
der Herren Bürgermeister und der Ko¬
mitees ebenfalls aufgerufen.

Wir wollen alle zeigen, daß die aus
dem Kreis Calw stammenden Kriegs¬
gefangenen in den verschiedenen La¬
gern nicht vergessen sind, doch auch
die im Kreis Calw befindlichen Kriegs¬
gefangenen wollen wir gerne be¬
schenken. *

Helft Freude bereiten, trotz schwerer
Zeiten!

Für das Kreis-Komitee Calw:
(gez.) Dagne, Vorsitzender.

Gesellschaft für Gesundheitsfürsorge
und Kriegsgefangenendienst

Kreiskomitee Calw, Landratsamt

Gewährung von einmaligen Beihilfen
für die Kriegsgeschädigten

Aus den bei der Straßen- und Häu¬
sersammlung vom 26. und 27. 10. ein¬
gegangenen Beträgen soll

a-llen Kriegsopfern , die in
Not sind , eine einmalige

Beihilfe
gegeben werden, ln erster Linie ist an
die hilfsbedürftigen Familien gedacht,
deren Ernährer noch in Kriegsgefan¬
genschaft, schwerkriegsversehrt , gefal¬
len oder vermjßt ist, so dann an die
Heimkehrer, Flüchtlinge , sowie an die
einzelstöhenden Schwerkriegsversehr¬
ten. Die Bedürftigkeit ist vom Bürger¬
meisteramt unter genauer Angabe der
allgemeinen Verhältnisse , der Versehr¬
tenstufe und der Art der Verletzung zu
beglaubigen.

Schriftliche Anträge sind an unsere
Geschäftsstelle Calw, Landratsamt,
Zimmer 15, bis spätestens 14. 12. 1946
einzureichen.

•
Der Vorsitzende,

gez. Dagne.

Bucheckernöls sind im Kreis Calw ge¬
nehmigt:

die Oelmühle Alfred Herrmann in
Stammheim und

die Oelmühle Gottlieb Mäntele in
Nagold-Iselshausen. *

Die Bucheckernabnahmeist auf zwei
Tage in der Woche beschränkt (Diens¬
tag und Freitag ). An anderen Tagen
darf nicht abgenommen werden.

Bei der Abgabe erhält der Sammler
von einem Beauftragten der örtlichen
Kartenausgabestelle , der an den Ab¬

nahmetagen bei der Abnahmestelle
anwesend ist, sofort, das heißt nach
der Gewichts- und Qualitätsfeststel¬
lung einen Oelberechtigungsschein in
zweifacher Ausfertigung . Soweit die
Annahmestellen über entsprechende
Oelbestände verfügen , kann der Samm¬
ler den Oelberechtigungsschein sofort
einlösen.

Es wird darauf hingewiesen, daß das
Verbringen von Bucheckern' in eine
andere Zoim «owie'der Tausch-und der
freie An- und Verkauf durch die Oel-

• t



miiTiTen streng verboten nnd strafbarsind. Es stellt dem .Sammler frei, bei
welcher Annahmestelle er seine Buch¬
eckern in der französisch besetzten
Zone Wiirttemberg-ilohenzollern ab¬liefern will.

Calw. 26. November 1916.
Kreisernährungsamt.

Bekanntmachung der Landesdirektion
für Kultus, Erziehung und Kunst
Die Lehreroberschule .Saulgau und

die Lehrerinnenoberschuld Nagold (zur
Zeit Schwenningen) nehmen im Januar
noch weitere Schüler in die 1. und 2.
Klasse auf. Bewerber und Bewerberin¬
nen melden sich bis zum 5. Januar 1947
boi den Bezirksschulämtern . Für den
Bezirk Calw in Calw, Schillerstr . 27.Es wird ausdrücklich darauf hin¬
gewiesen, daß Studium. Unt<?rkunft und
Verpflegung von der Aufnahme an die
Lehreroberschule bis zum Abschluß am
Pädagogischen Institut völlig kosten¬frei sind.

I. A. gez. Roser,  Oberreg .Rat.

Hausfrauen,
bewirtschaftet Eure Kar¬
toffelvorräte so sparsam
wie möglich . Streckt die

Kartoffelgerichte mit
Kohlrüben. J

Gesellschaft für Gesundheitsfürsorge
und Kiicgsgcfangcnendienst

Kreis-Komitee Calw, Landratsamt
Bei den Nachforschungen über R. Kr.

Moskau wird um Zusendung einer Ge¬
bühr von 1.— RM. gebeten, dies bliebdurch ein Versehen in letzter Nummer
dieses Blattes weg. Dabei ist künftig
folgendes unbedingt zu beachten: Die
Gesuche müssen so geschrieben sein,
wie es verlangt wird — siehe Schwäb.
Tagbl. Nr. 89 und Nachr.-Blatt Nr. 91
—, denn Nichtbeantwortung der gestell¬
ten* Fragen erschwert die Nachfor¬
schung. Mehr wie gefragt sollte eben¬
falls nicht zugefügt werden. Der Vor-
und Zuname des Vaters ist unbedingt
anzugpben. auch wenn verstorben . Die
Gesu-hc müssen vom Antragsteller un-

Tagung des Militärgerichts Calw
Zu Beginn wurde wieder gegen eine

große Anzahl Personen verhandelt, die
bei Kontrollen ohne Kennkarte oder
Passierschein betroffen wurden. Es
muß auch bei dieser Gelegenheit wieder
darauf hingewiesen werden, daß man
die erstere stets bei sich zu führen hat
und das Reisen von der einen in die an¬
dere Zone ohne Passierschein verboten
ist. Das Gericht sprach Geldstrafen in
Höhe von 25 bis 100 Mark aus. — Zwei
Männer, die mit dem Auto ohne Fahr¬
erlaubnis in die französische Zone ka¬
men und dazu noch nicht zur Verhand-,
lung erschienen sind, wurden zu Geld¬
strafen von 150 und 250 Mark ver¬
urteilt sowie ein Mann, der bewirt¬
schaftete Waren ohne Transportgeneh¬
migung gefahren hat, zu einer solchen
von 30 Mark. — Ein ganz unbedachtesStückchen leistete sich ein Zuwanderer
aus der Nachbarzone, der infolge Man¬
gels eines Passierscheines bei der Kon¬
trolle nur die Kennkarte aushändigen
konnte und diese dem Gendarmen, der
weiter beschäftigt 'tfar , wieder entrißund flüchtete. Der Gendarm aber war
schneller und holte den Sünder wieder
ein, der nun für 4 Monate ins Gefäng¬
nis kommt. — Wegen Hehlerei ange¬
klagt war ein Mann., der Jugendlichenbei einem Einbruch in einen Bäcker¬
laden Schmiere stand und sich an den
gestohlenen 14 Laiben Brot auch güt¬
lich getan hatte . Während die ersteren
schon früher abgeurteilt wurden, er¬
hielt der Mann, der ein schlechtes Bei¬
spiel gab, jetzt 5 Monate Gefängnis . —
Eine Frau , die ebenfalls nach fremdem
Gut gegriffen hatte , erhielt 3 Monate
Gefängnis mit 45 Tagen Aufschub, eine
andere wegen eines gleichen Deliktes

8 „Tage mit Aufschub und wieder eine
andere Frau wegen leichter Mißhand¬
lung eines vierjährigen französischen
Kindes 12 Tage Gefängnis und 300 Mk.
Geldstrafe. — 3 Monate in ein Er¬
ziehungsheim gesteckt wird ein Ju¬
gendlicher wegen Diebstahl und Ver¬
lassen seines Arbeitsplatzes ohne Er¬
laubnis. — Ein des Kriegsverbrechens
angeklagter Mann wurde als nicht-
schuldjig befunden und freigesprochen.
&. Amtsgericht Neuenbürg

„In der Strafsache gegen
Wilhelm Wacker,  verh . Landwirt
und Säger, geboren am 6. 5. 1897 m
Neusatz, wohnhaft in Gräfenhausen,
Kreis Calw, Kirehstraße 188,

wegen Vergehens gegen das Lebens¬
mittelgesetz hat das Amtsgericht Neu¬
enbürg in der Sitzung vom 10. 9. 1946für Recht erkannt:

Der Angeklagte wird wegen vorsätz¬
licher Milchfälschung zu 6 Wochen
Gefängnis und 200 RM. Geldstrafe
hilfsweise weiteren 20 Tagen Ge¬
fängnis verurteilt.

Das Urteil ist mit kurzer Angabe
der Gründe durch einmalige Bekannt¬
gabe im Amtlichen Anzeiger dosKreises Calw auf Kosten des An¬
geklagten bekanntzugeben.

Der Angeklagte hat die Kosten des
Verfahrens zu tragen.
Am 29. Mai 1946 lieferte der Ange¬

klagte bei der Milchsammelstelle Grä¬
fenhausen 4 Liter Milch ab, die etwa
30 Prozent , also etwa l 'A Liter vorsätz¬
lich zugeschüttetes Wasser enthielten.“

Neuenbürg, den 26. November 1946.
Amtsgericht.

terschrieben sein, was viel übersehen
wird, die dadurch notwendigen Rück¬
sendungen verzögern die Weiterlei-
tung. Die Gesuche in lateinischer
Schrift oder lateinischer Maschinen¬
schrift einsfenden! Anschrift nicht an
die Geschäftsstelle dieses Blattes, son¬
dern wie am Schluß stehend. Absender
nicht auf die Vorderseite des Umschla¬
ges, sondern auf der Rückseite. Dies
gilt auch für die Briefe in russ. Ge¬
fangenschaft , diese jedoch sind porto¬
frei, doch muß dabei stehen: Gebühren¬

frei ! Franc de porl ! Dieser Unterschied
wolle doch künftig beachtet werden.

Für die vielen Geldspenden von 1.—
bis 80.— RM. wird herzlichst gedankt.
Die Spende Ungenannt von 80.— RM.,
Poststempel Neubulach, wurde der
Sammlung für Kriegsgefangene zuge¬leitet.

Geschäftsstelle Calw. Landratsamt,
Zimmer 15, Tel. 244/345.— I. A. May.
Herausgeber . Gouvernement Militaire de Calw Ver¬
waltung und Anzeigenannahme Landratsamt Calw,Abt. Bekanntmachungen — Druck A Oelschläeer sche

Buctidruckere « ln Calw

S/OüüTHEfiTER CALW
Vom 6. bis lt . Dezember der musikalisch

re .' volle F-Im

Eine f.adit in Venedig
mit Heidemarie Haiheyer und Harald
Pauisen . sonntags drei Vorstei ungen.

Montag , 0. Dezember , 20.30 Uhr
„Mille et une nuit“

mit Mana Moirez , lohn ’’n 1vvd cabn.
Vorführung für deutsche Z vi.bevö ke-
rung und Militär,

Montag , den 9. Dezember 1046 um 18 Uhr
in der stad ischen Turnhalle in Calw
(Kino)

Revue — Butterfly
ein Spiel in 5 Bi dem

fugendliche zugelassen!

. Evangelische Gottesdienste
in Calw

Sonntap \ 8. Dezember 1046, 2 Advent8.45 Uhr Frühgottesdienst im Vete ns-
haus Os’ermann : c.45UhrChristenlrhre
lür die löchter (ßachzimmer ) ; 10 Uhr

Haun gottesdiens *i. Vereinshaus (Schüz)11 Uhr Kmdergottesd enst.
Mittwoch : 8 30 Uhr Beistunde.
Donnerstag : 20 Uhr Bibels’unde.

Eamiliennachrichten
Wir grüßen als Vermahlte : Hans Hauß-

mann , Ruth Haußmann , geb . Lutz
CalwNeuhengstett , 23. November 1946

Es starben:

Veronika Mohl, Witwe , aus Stuttgart . .IIUnsere liebende,tretisorgende Mutierwurde am 8. November >m 87. Lebens - |jnhrhe :m'»'etu enundam ’1 November

hier beerdigt . Für ahe unserer Muiietund uns erwiesene Liebe und Ten¬
nahme danken wir herzlich Dietrauern-
denTöchter : Maria Mohl, Lehrerin a.D.
Emma Mohl mit Elsa Stanger . Mona-
kam, Kreis Calw.
Für die vielen Beweise herz !. Teil¬
nahme beim Tod unseres Ib. Gatten
und Vaters Albert Gehring Schreiner¬
meister sagen wir auf diesem Wegeherzl . Dank, Oanz bes . Dank iür die
vielen Blumenspenden . der Schremer-
innung Calw sowie allen >b. Bekann¬ten von nah und fern . Die trauern¬
den Hinterb tebenen. Ostelsheim,
Dezember 1946.


	Seite 197
	Seite 198
	Seite 199
	Seite 200

